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Berichterstatter Ernest Schwindsackl: Frau Präsidentin! Geschätzter Herr 

Bundesminister! Ich bringe den Bericht des Finanzausschusses über den 

Beschluss des Nationalrates vom 3. Juli 2024 betreffend ein Bundesgesetz, mit 

dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das 

Mindestbesteuerungsgesetz, das Investmentfondsgesetz 2011, das Immobilien-

Investmentfondsgesetz, das Umsatzsteuergesetz 1994, das Gebüh-

rengesetz 1957 und die Bundesabgabenordnung geändert werden. 

Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher zur Antrag-

stellung: 

Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage mehrstimmig den Antrag, 

gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu 

erheben. 

Weiters bringe ich den Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des 

Nationalrates vom 3. Juli 2024 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 

Bewertungsgesetz 1955, das Bodenschätzungsgesetz 1970 und das 

Grundsteuergesetz 1955 geändert werden. 

Auch dieser Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher zur 

Antragstellung: 

Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage mehrstimmig den Antrag, 

gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu 

erheben. – Vielen Dank. 

Vizepräsidentin Dr. Andrea Eder-Gitschthaler: Vielen Dank für die 

Berichterstattung. 

Wir gehen in die Debatte ein.  

Als Erster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Günter Kovacs. – Bitte. 

 


